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VST ALLGEMEINER ANTRAG

Allgemeine Angaben

Titel der Veranstaltung, Aktion oder Sache . . . .

Gerichtet an (Organisation + ggf. Untergruppe) . . .

Datum der Antragstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antragsteller:in (Person + Organisation) . . . . . . . .

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen:

Genehmigung

Kommentar:

Datum & Unterschrift: Vorsitz des angefragten Gremiums Name in Druckschrift

[Zwischenstand speichern] [Drucken „als PDF“]


	title: Ämterhäufung in VSt, AStA und Fachschaften
	gerichtetan: Stura
	datum: 14.10.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Dieser Antrag soll eine Ämterhäufung in der VSt in angemessenen Fällen verhindern, es sei denn, die Satzung der VSt 
gibt dies eindeutig vor.

Den folgenden Ämtern:
- VSt-Vorsitzender / stellv. VSt-Vorsitzender
- VSt-Finanzreferent/in
- VSt-Hochschulpolitikreferent/in
- VSt-Sport- und Freizeitreferent/in

wird mit Annahme dieses Antrags die Wahrnehmung der folgenden Ämter untersagt:
- Campus-AStA-Vorsitzender / stellv. Campus-AStA-Vorsitzender
- CA-AStA-Finanzreferent/in
- CA-AStA-Hochschulpolitikreferent/in
- CA-AStA-Sport- und Freizeitreferent/in
- Wird ein neues VSt-Referat erstellt gilt dies ebenso für dieses

Sollte eine Person zum Zeitpunkt ihrer Wahl eines dieser aufgeführten Ämter bereits innehaben, wird diese Person 
automatisch aus ihrem AStA-Amt enthoben. Dieses gilt dann als vakant, und der/die Stellvertreter/in oder ein vom StuRa 
bestimmtes Mitglied übernimmt bis zur nächsten Campus-AStA-Sitzung die kommissarische Referatsleitung.

Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung eine Person zwei Ämter innehaben, gilt eine Frist bis zur nächsten 
StuRa-Sitzung, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.

Grund dieses Antrags ist es, Stimmhäufungen zu verhindern und zu vermeiden, dass eine Person gleichzeitig als 
CA-AStA-Referent/in und VSt-Referatsleitung tätig ist.

Dieser Antrag soll lediglich die hochschulweit relevanten Ämter einschränken, um keine unnötigen Hürden zu schaffen 
und weiterhin mit möglichst geringem Personalbedarf arbeiten zu können.
	kommentar: 


